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Handschriften und Nachlässe       E w a l d  G r o t h e

     Kooperative Erschließung von Handschriften und 
     Nachlässen, Teil 1: »Ein unverkennbares Bedürfniß 
     der Wissenschaft«
     Projekte in deutschen Bibliotheken zwischen 1885 
     und 1945*

Die Bestrebungen für eine kooperative Erschließung der Hand-
schriften in deutschen Bibliotheken begannen nach ersten 
Anfängen zur Jahrhundertmitte in den 1880er Jahren. In der Ära 
des Hochschulreferenten im preußischen Kultusministerium 
Friedrich Althoff trug man dem gestiegenen wissenschaftlichen 
Interesse an der bibliotheksübergreifenden Auswertung von 
Handschriften und Autographensammlungen Rechnung. Das 
erste Projekt wurde von dem Mediävisten Wilhelm Meyer in Göt-
tingen durchgeführt, kam aber innerhalb von sechs Jahren nicht 
über drei Bände hinaus. Erst im Zeichen einer systematischen 
Zentralisierung der Bibliothekspolitik im Nationalsozialismus 
wurden solche Bemühungen nach 1938 wieder aufgenommen, 
aber bis zum Kriegs ende konnten erneut nur wenige Bände 
erscheinen. In dem Beitrag werden erstmals Aktenbestände des 
preußischen Kultusministeriums aus dem Geheimen Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz in Berlin sowie zeitgenössisches Schrift-
tum ausgewertet. Dabei werden bibliothekarische, wissen-
schaftsgeschichtliche und wissenschaftspolitische Hintergründe 
der Erschließungsvorhaben in Deutschland vor 1945 beleuchtet.

First attempts at cooperative cataloguing of manuscripts in 
German libraries date back to the 1880s, following previous 
initiatives in the mid-19th century. Under the administration of 
Friedrich Althoff as the official responsible for academic affairs 
in the Prussian Cultural Ministry, there was increased interest in 
facilitating the evaluation of manuscripts and rare book collec-
tions beyond the confines of individual libraries. The first project, 
which was conducted by the medievalist Wilhelm Meyer in 
Göttingen, ended after only six years and three volumes. Similar 
efforts were only taken up again after 1938 when the National 
Socialists embarked upon the systematic centralization of library 
policies. However, only a few volumes could be published before 
the end of the Second World War. Official documents of the 
Prussian Cultural Ministry held in the Classified Central Archives 
of the Prussian Cultural Heritage in Berlin and contemporary 
documents are evaluated here for the first time in order to shed 
light on aspects of the history of library, academic and scientific-
political evaluation and cataloguing in Germany up to 1945.

Handschriften und Nachlässe gehören wegen ihrer 
Singularität zu den wertvollsten Beständen wissen-
schaftlicher Bibliotheken.1 Mit dem Wachstum der 
Autographensammlungen und dem gleichzeitig stär-
ker werdenden wissenschaftlichen Interesse an ih-
nen stellte sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Frage nach einer effektiven Handreichung für deren 
Benutzung. Denn bald schon erwies sich der lokale 
Nachweis von Autographen als sehr begrenzt. Zudem 
 zeigte sich der Zusammenhang von Handschriften 
und Nachlässen in verschiedenen Bibliotheken immer 
deutlicher. Deshalb erschien die gemeinsame Erarbei-
tung von Handschriftenkatalogen für die deutschen 
Bibliotheken zunehmend wünschenswert. 

      Die Bestrebungen für eine kooperative Erschlie-
ßung der Handschriften in deutschen Bibliotheken 
werden nachfolgend über den Zeitraum von rund 
sechzig Jahren von ihren Anfängen in der Ära des 
Hochschulreferenten im preußischen Kultusministe-
rium Friedrich Althoff bis zu den Plänen eines deut-
schen Handschriftenverzeichnisses in der Zeit des Na-
tionalsozialismus verfolgt. 
      Mit der Erforschung der kooperativen Erschlie-
ßungsprojekte für Handschriften in Deutschland 
wird weitgehend bibliotheksgeschichtliches Neu-
land betreten.2 Die nachfolgenden Ausführungen be-
ruhen auf der Auswertung von Aktenbeständen des 
preußischen Kultusministeriums aus dem Geheimen 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin sowie 
von zeitgenössischem Schrifttum. Gefragt werden soll 
sowohl nach den fachlichen, wissenschaftsgeschicht-
lichen als auch den wissenschaftspolitischen Hinter-
gründen der unterschiedlichen Erschließungsvorha-
ben in Deutschland vor 1945.

D i e  A n f ä n g e  d e r  k o o p e r a t i v e n  
E r s c h l i e s s u n g  v o n  H a n d s c h r i f t e n
Die Idee einer kooperativen Handschriftenerschlie-
ßung stammt keineswegs aus dem 19. Jahrhundert. 
Erste Sammelkataloge lassen sich aus dem 14. bis 
16. Jahrhundert sowohl in Bayern als auch in Bel gien 
nachweisen. Im Jahr 1739 unternahm der französische 
Gelehrte Bernard de Montfaucon den Versuch eines 
Universalkataloges, 1830 folgte ihm der Leipziger 
Rechtshistoriker Gustav Haenel.3 Ein weltweiter Kata-
log aller Handschriftenbestände war eine Art fixe Idee, 
die in Bibliothekarskreisen bis ins 20. Jahrhundert wie-
derholt diskutiert wurde.4
      Keineswegs weniger ambitioniert, dafür aber er-
heblich realistischer waren die Pläne für eine koopera-
tive Handschriftenerschließung auf nationaler  Ebene, 
die noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Frank-
reich und Italien zu greifbaren Ergebnissen führten.5 
In Deutschland standen erste Überlegungen in dieser 
Hinsicht in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang 
mit der nationalen Einigung. 1875 regte der Freiburger 
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Bibliothekskustos Friedrich Rullmann einen »gedruck-
ten Generalkatalog der großen Manuscriptenschätze« 
in Deutschland an. »Nach dem glorreichen Kriege« 
müsse es möglich sein, den internationalen Beispie-
len zu folgen.6 Eine nationale Lösung schien jedoch im 
föderal organisierten Deutschen Reich problematisch, 
denn gerade im Kultusbereich war die Eigenständig-
keit der 25 Einzelstaaten besonders ausgeprägt.7 Nicht 
zufällig ging deshalb Preußen als der größte deutsche 
Flächenstaat in dieser Frage voran.

D a s  P r o j e k t  v o n  F r i e d r i c h  
A l t h o f f :  » V e r z e i c h n i s s  d e r  
H a n d s c h r i f t e n  i m  P r e u s s i s c h e n  
S t a a t e «  ( 1 8 8 5 – 1 8 9 4 )  

     Die Planung eines preußischen 
     Handschriftenkatalogs
In Preußen beherrschte der Leiter der Hochschulabtei-
lung Friedrich Althoff 25 Jahre lang das Kultusministe-
rium. Sein ›System‹ und sein paternalistisch-autoritä-
rer Führungsstil setzten im deutschen Bibliothekswe-
sen Maßstäbe.8 Auch bei der Frage der kooperativen 
Erschließung erwiesen sich Althoffs Pläne als ehrgei-
zig. In seiner Zeit entstanden die Überlegungen für 
den Gesamtkatalog der Preußischen Bibliotheken so-
wie für die Verzeichnisse der Universitätsschriften und 
der Schulprogramme; ferner wurde der Gesamtkata-
log der Wiegendrucke begonnen.9 Schließlich wurde 
auch im Bereich der Handschriften nach neuen We-
gen der Zusammenarbeit gesucht. Dies  hätte einen 
Schlussstein bei den Bemühungen um die koopera tive 
Erschließung der bibliothekarischen Sondersammlun-
gen bedeutet.
      Das Althoffsche Katalogisierungsprojekt für Hand-
schriften begann im Jahre 1885. Freilich hatte es eine 
Vorgeschichte. Denn auf Anregung des Historikers und 
Bibliothekars Georg Heinrich Pertz hatte Kultusminis-
ter Johann Albrecht Friedrich Eichhorn bereits 1844 die 
Königliche Bibliothek in Berlin beauftragt, ein vollstän-
diges Verzeichnis der in Preußen vorhandenen Hand-
schriften anzulegen. Bis 1851 wurden acht Folio-Bände 
fertig gestellt, in denen diejenigen Schriftstücke hand-
schriftlich verzeichnet waren, »welche bis zum 15ten 
Jahrhundert das vertreten was man jetzt schlechthin 
Bücher nennt«. Es gehe, so der Berliner Oberbibliothe-
kar Valentin Rose rund vierzig Jahre später, um die Wie-
derholung einer solchen Sammlung, die man diesmal 
allerdings drucken wolle. Ausdrücklich wies er in sei-
nem Schreiben auf das französische Beispiel eines ge-
druckten Kataloges hin.10 Am 20. April 1885 teilte Kul-
tusminister Gustav von Goßler durch Althoff dem Hal-
lenser Germanisten Julius Zacher mit, man beabsichti-

ge, »der Frage einer umfassenden Katalogisierung der 
Handschriften bald thunlichst näher zu treten«. Nä-
here Vorschläge erbat der Hochschulreferent von den 
Berliner Bibliothekaren Rose und Ludwig Stern.11

      Durch den Tod des führenden Berliner Histori-
kers und Förderers des Projekts, Georg Waitz, im  Jahre 
1886 geriet die Planung vorübergehend ins Stocken. 
Das Thema ›Handschriftenkatalogisierung‹ war aller-
dings in dieser Phase in Bibliothekarskreisen weithin 
virulent. August Blau, Arthur Goldmann und Gabriel 
 Meier legten im »Zentralblatt für Bibliothekswesen« 
umfassende Verzeichnisse der Handschriftenkata-
loge der deutschen, österreichisch-ungarischen und 
schweizerischen Bibliotheken vor.12 Meier machte sich 
zudem darüber Gedanken, »wie […] Handschriftenka-
taloge beschaffen sein« sollten und empfahl einheitli-
che Richtlinien, die ein kooperatives Vorgehen erleich-
tern würden.13

      Der Boden für gemeinsame Projekte im Biblio-
theksbereich war also bereitet. Dennoch bedurfte es 
einer nachdrücklichen Erinnerung der »Königsberger 
Hartungschen Zeitung«,14 bevor die Angelegenheit 
drei Jahre später erneut in Schwung kam. Im April 
1888 teilte das Kuratorium der Königlichen Bibliothek 
zu Berlin dem Kultusminister mit, dass eine koopera-
tive Handschriftenerschließung »einem unverkenn-
baren Bedürfniß der Wissenschaft« entspreche und 
außerdem »von großer praktischer Bedeutung« für 
die Erhaltung der Bestände sei.15 In der Etatanmel-
dung des Kultusministeriums wurde auf die »in den 
meisten Kulturländern« bereits laufende Arbeit ver-
wiesen. Es sollten, diesen Beispielen folgend, die in 
Preußen vorhandenen Handschriften »auf Staatskos-
ten beschrieben und katalogisiert« werden, bevor sie 
in die Hände von Antiquaren oder privaten Sammlern 
gerieten.16 Dieser nachdrückliche Hinweis verfehlte 
seine Wirkung offenbar nicht. Für ein entsprechendes 
Vorhaben wurde die Gesamtsumme von 20.000 Mark 
genehmigt.

     Die Handschriftenverzeichnung in Göttingen 
Im Folgejahr 1889 erhielt der Göttinger Mediävist Wil-
helm Meyer den Auftrag, mit der Verzeichnung und 
Beschreibung der Handschriften in der Provinz Han-
nover zu beginnen.17 Das Programm wurde etwas ge-
streckt. Bei niedrigerem Etat und längerer Laufzeit 
sollten die geschätzten 30.000 Handschriften in allen 
preußischen Bibliotheken bearbeitet werden. Um die 
Bedeutung des Unternehmens herauszustreichen, gab 
Althoff gegenüber dem Finanzminister von Scholz an, 
es handele sich bei den Handschriften um einen ge-
schätzten Wert von sechs bis acht Millionen Mark, zu 
dem noch einmal zehn Millionen für die Archivhand-
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schriften hinzukämen. Es gehe um den Schutz und 
die literarische Verwertung dieses hohen Kulturgutes, 
für das in Frankreich ähnliche Summen aufgewendet 
würden.18

      Am 1. Oktober 1889 begann Wilhelm Meyer zusam-
men mit einem Mitarbeiter seine Tätigkeit. Mit einem 
sechsteiligen Fragebogen über den Handschriftenzu-
wachs seit der letzten Verzeichnung 1846 wandte er 
sich an die altpreußischen Bibliotheken. Zusätzlich be-
zog er nunmehr aber die Archive sowie die neupreußi-
schen Provinzen in die Befragung ein.19 Dass unter den 
Begriff der Handschrift im Gegensatz zur Umfrage aus 
den 1840er Jahren diesmal auch neuere Bestände fie-
len, zeigt ein Briefentwurf Althoffs an den Oberpräsi-
denten der Provinz Hannover, Rudolf von Bennigsen. 
Darin war von »Handschriften auf Pergament oder Pa-
pier, Briefsammlungen oder wichtigen einzelnen Brie-
fen« die Rede.20

      Die Arbeit ging allem Anschein nach nur langsam 
voran. Geplant waren insgesamt 33 Bände bei einer 
geschätzten Laufzeit von fünfzig Jahren.21 Katalogi-
sierungen in einzelnen Bibliotheken oder in verschie-
denen Provinzen sollten in einer gemeinsamen Publi-
kationsreihe zusammengeführt werden. Deshalb soll-
ten auch jene Bibliotheken Vorrang genießen, bei de-
nen bisher noch überhaupt kein Handschriftenkatalog 
vorhanden war, alle anderen sollten später hinzutre-
ten. In jeder einzelnen Bibliothek sollte die Handschrif-
tenbeschreibung im Rahmen des Gesamtprojekts als 
Bestandsübersicht im Handapparat dienen. Meyer be-
gann deshalb mit den Arbeiten am Göttinger Bestand, 
wobei er in einem Privatschreiben an Althoff klagte, 
dass »der hiesige Stoff […] groß und fast Nichts […] 
vorgearbeitet« ist.22 In Denkschriften aus den Jahren 
1890/91 bemerkte er: »In unserer Heimath [der Provinz 
Hannover, E.G.] sind ziemlich viele Handschriften er-
halten, doch zerstreut in großen und kleinen Ortschaf-
ten.« Es war geplant, dass die kleineren Bibliotheken 
ihre Handschriftenbestände zur Beschreibung nach 
Göttingen senden sollten. Die Archive wiederum soll-
ten angeben, »ob solche nicht streng archivalischen 
Schriftstücke sich bei Ihnen befinden«.23 Meyer ging 
also wie selbstverständlich davon aus, dass Hand-
schriften, d. h. auch Nachlässe, vornehmlich in den 
Bib liotheken zu sammeln seien. Die Archive spielten 
in den Bemühungen um eine Bestandsübersicht nur 
eine nachrangige Rolle.24

     Probleme bei der Durchführung
Das Unternehmen des Handschriftenkatalogs der 
preußischen Bibliotheken befand sich nach mehr als 
zwei Jahren noch immer in statu nascendi. Und statt 
erster Zwischenergebnisse hörten das Berliner Kul-
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Der Band dokumentiert die Vorträge des
„Zweiten Hannoverschen Symposiums Jü-
discher Buchbesitz als Raubgut“, das am 10.
und 11. Mai 2005 in der Niedersächsischen
Landesbibliothek stattfand. Er setzt die in-
tensive Auseinandersetzung mit dem Thema
der geraubten Bücher fort, die seit Beginn
des neuen Jahrhunderts bereits in mehreren
Veranstaltungen und Publikationen ihren
Niederschlag gefunden hat. Die große Reso-
nanz, mit der das Symposium in der Fachöf-
fentlichkeit aufgenommen wurde, zeugt
davon, daß die Bereitschaft, sich mit diesem
Thema zu beschäftigen, groß ist und die
Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung zu
beeindruckenden Ergebnissen führt.

Der Band ist von vier thematischen Blöcken
strukturiert. Im ersten kommen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort,
die verschiedene Facetten des nationalsoziali-
stischen Bücherraubs untersucht haben. Im
Mittelpunkt vieler Beiträge aber stehen vor
allem die Menschen, die mit Beginn des zwei-
ten Weltkriegs in ganz Europa systematisch
verfolgt und vernichtet wurden, deren Besitz
zerstört, zerstreut, geplündert und geraubt
wurde, und von deren Leben oft nur noch
ein einziges erhaltenes Buch zeugt. Es ist
diese sehr konkrete Dimension des Bücher-
raubs, die den Hintergrund für die nächsten
beiden Abschnitte des Bandes bildet, in de-
nen jüdische Antworten auf die Zerstörung
vorgestellt werden und es um Erfahrungen
und Erkenntnisse aus der aktuellen Suche
nach den geraubten Büchern geht. Der vierte
Teil widmet sich abschließend der Frage, was
zu tun ist, wenn die Bücher gefunden und
deren Herkunft im Zusammenhang mit den
Raubzügen des Nationalsozialismus soweit
geklärt ist, daß über eine Rückgabe nach-
gedacht werden kann.
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tusministerium und auch die mit eingebundene Ge-
neralverwaltung der Königlichen Bibliothek zu Berlin 
nur Klagen aus Göttingen, entweder über mangelnde 
Vor- oder Mitarbeit bzw. über fehlendes Geld. Ende Mai 
1892 war die Geduld des Generaldirektors der Berliner 
Bibliothek August Wilmans erschöpft. Er drängte auf 
das Erscheinen des Göttinger Katalogs, damit wenigs-
tens ein Anfang gemacht sei. Aus seiner Sicht reiche 
dafür ein einziger Band, und Meyer, der mehrere Bände 
kalkuliere, verweigere die Veröffentlichung, ohne zwin-
gende Gründe zu nennen.25 In der Frage der Mehrbän-
digkeit konnte sich Meyer durchsetzen und legte 1893 
den ersten Teil der Göttinger Handschriftenbeschrei-
bungen vor.26 Stolz sandte er die Titelei des »von Ihnen 
angeregten und geförderten« Projekts an Althoff und 
bemerkte dazu: »Der erste Band dieses Unternehmens 
[darf] sich sehen lassen, selbst in Chicago«.27

      Der Unmut in Berlin über die Arbeit Meyers war 
damit aber nur zwischenzeitlich gedämpft. Bereits im 
April 1893 entschuldigte sich Wilmans beim Kultusmi-
nisterium, dass er es »schon wieder mit einer Eingabe« 
aus Göttingen »behelligen […] müsse«.28 Auch Althoff 
war längst der Ansicht, dass die Höhe der Mittel »zu 
dem Fortschreiten des Werkes in keinem richtigen Ver-
hältnisse« stehe.29 Das Hauptproblem lag in Meyers 
Anspruch, ausführlichere Beschreibungen der Hand-
schriften liefern zu wollen, gegenüber dem Wunsch 
des Ministeriums, möglichst schnell einen Überblick 
publizieren zu können. Dabei lag das Schwergewicht 
der ausführlichen Angaben auf den mittelalterlichen 
und den orientalischen Handschriften. In der Einlei-
tung des dritten Bandes bekannte Meyer, dass »die 
Menge neuerer Handschriften und Schriftstücke […] 
eingehend zu beschreiben, […] den hergebrachten 
Anschauungen […] widersprach«. So habe er allenfalls 
 einen Versuch unternommen, »auch der Geschichte 
der neueren Zeiten […] gerecht zu werden«.30

      Im Juli 1893 nahm man mit Meyer Vermittlungs-
gespräche auf. Die Kosten von 50.000 Mark für bisher 
eineinhalb Bände seien zu hoch. »Das Unternehmen«, 
so Wilmans in einem Brief an das Kultusministerium, 
müsse »ohne wirksame Abänderungen in den ange-
gebenen Beziehungen als nicht durchführbar bezeich-
net werden«. Nur die mittelalterlichen Handschriften 
erforderten eine »genauere« Beschreibung, »alles An-
dere [sei] dagegen summarisch, theils in der Vorre-
de, theils in kurzer Zusammenfassung« abzuhandeln, 
»wobei selbstverständlich das historisch und sachlich 
oder wegen der Verfasserschaft hervorragender Män-
ner Bedeutendere hervorzuheben wäre.« 31 Nach Ab-
schluss der Göttinger Beschreibungen genüge für 
die Provinz Hannover zudem eine »knappere Ausfüh-
rung«.32 Der Fokus des Interesses lag damit eindeu-

tig auf mittelalterlichen Handschriften und allenfalls 
noch auf neuzeitlichen Nachlässen, weniger jedoch 
auf den Einzelautographen der Neuzeit.
      Der Streit zwischen Althoff, Wilmans und Meyer 
war nicht mehr beizulegen. Als Meyer dem Hochschul-
referenten den dritten Band der Göttinger Handschrif-
tenbeschreibung, der die Nachlässe enthielt, persön-
lich zusandte,33 zog er die Bilanz, dass nunmehr eine 
»fünfjährige Episode meiner wissenschaftlichen Thä-
tigkeit für mich abgeschlossen [ist]. Das Ergebniß der-
selben hat in manchen Stücken Ihren Beifall nicht ge-
funden.« Es gebe neben »persönlichem Wohlwollen 
[…] sachliche Meinungsverschiedenheiten«.34 In den 
Jahren 1894/95 wurde mit nicht geringem Ärger der 
Vertrag mit Meyer abgewickelt. 

     Die Bemühungen um eine Fortsetzung des 
     preußischen Verzeichnisses

Wilhelm Meyer sandte seinen »Apparat«, Notizen über 
die preußischen Handschriftenbestände auf Quart-
blättern, Ende 1895 nach Berlin. Wilmans berichtete 
über den voraussichtlichen Nutzen dieser zentralen 
Kartei: Sie »wird bei der Fortsetzung des Unterneh-
mens hier unentbehrlich sein und kann auch schon 
jetzt in vielen Fällen nicht nur gute Dienste leisten, 
sondern auch bei manchen Gelegenheiten vervoll-
ständigt werden.«35 Inwieweit eine Vervollständigung 
dieser Kartei in den nächsten Jahren erfolgte, lässt sich 
den Akten nicht entnehmen. Welche Beachtung das 
Vorhaben aber gefunden hatte, zeigt ein Artikel im 
»Zentralblatt für Bibliothekswesen«. In der Ausgabe 
von 1896 findet sich ein Beitrag aus Österreich, der den 
preußischen Handschriftenkatalog als »ein grossarti-
ges, staatlicher Initiative in jedem Betracht würdiges 
und bedürftiges Unternehmen« bezeichnet.36 
      Trotz solcher Anerkennung aus dem Nachbarland 
kam die geplante Fortführung des preußischen Pro-
jekts in den Folgejahren nicht mehr zustande. Noch 
1897 stellte das »Literarische Centralblatt für Deutsch-
land« fest, dass zwar ausführlichere Generalkataloge 
wünschenswert seien. »Allein einstweilen thäte man 
besser, kurze, leicht herstellbare Verzeichnisse drucken 
zu lassen und die ausführlicheren einer größeren Zu-
kunft vorzubehalten.«37 Doch selbst in einer solchen 
reduzierten Version war das Unternehmen zunächst 
nicht mehr in Gang zu bringen. 1899 plante man, ins-
gesamt 96.000 Mark innerhalb von acht Jahren für 
die »Weiterführung des Meyer’schen Handschriften-
Katalogs« auszugeben.38 Wilmans stellte 1902 in ei-
ner Denkschrift fest: »Der deutsche Gelehrte kann 
nicht ohne das Gefühl einer gewissen Beschämung 
die heimischen Verhältnisse [mit denen in Frankreich, 
E.G.] vergleichen«. Ein Jahr später zählte er 349 Biblio-
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theken in Preußen mit fast 80.000 Handschriften. Mit 
den beeindruckenden Zahlen wollte er die Dringlich-
keit der Katalogisierung gegenüber dem Ministerium 
verdeutlichen.39 Die »Notwendigkeit« der Fortfüh-
rung sei »allgemein anerkannt«, hieß es 1908 aus der 
Generalverwaltung der Berliner Bibliothek. Auch zur 
Frage des Aufbewahrungsortes nahm man Stellung: 
viele Handschriften »haben archivalischen Charakter«, 
»andrerseits liegen in den Archiven nicht wenige Codi-
ces«.40 Eine solche Stellungnahme verdeutlichte aller-
dings eher die Problematik eines kumulativen Hand-
schriftenverzeichnisses und war nicht unbedingt dazu 
angetan, die Arbeit als erfolgversprechend darzustel-
len.
      Selbst Adolf von Harnack, der ungewöhnlich er-
folgreiche preußische Wissenschaftsorganisator, biss 
1908 beim Ministerium mit Anträgen zur Handschrif-
tenkatalogisierung auf Granit. Wilmans hatte eine 
»Centralstelle« in Berlin favorisiert,41 Harnack plante 
die parallele Arbeit in fünf Hauptbibliotheken in den 
Provinzen (Bonn, Breslau, Halle, Hannover und Mar-
burg) und beantragte mit 40.000 Mark noch nicht 
einmal die Hälfte der 1899 vorgesehenen Ausgaben.42 
Doch die Kosten waren dem Ministerium weiterhin 
zu hoch. Und das wenig zufriedenstellende Ergebnis 
des Projekts von Wilhelm Meyer verhieß einen unge-
wissen und möglicherweise noch kostenträchtigeren 
Ausgang.

     Die Inventarisierung der deutschen Handschriften 
     bei der Berliner Akademie der Wissenschaften 
Den einzigen Fortschritt in der Frage einer koopera-
tiven Handschriftenkatalogisierung, der zudem nicht 
auf Preußen beschränkt, sondern in nationalem Rah-
men geplant war, stellte eine Initiative der Deutschen 
Kommission bei der Königlichen Akademie der Wis-
senschaften in Berlin dar. Im Jahre 1904 begann mit 
einer jährlichen Unterstützung des preußischen Kul-
tusministeriums in Höhe von 500 Mark die »Inventa-
risierung der deutschen Handschriften des Mittelal-
ters und der frühneuhochdeutschen Zeit«.43 Die Ger-
manisten Konrad Burdach und Gustav Roethe leiteten 
das Unternehmen außerhalb Preußens: Burdach war 
für Süddeutschland und Österreich-Ungarn, Roethe 
für das Großherzogtum Hessen und die nicht preu-
ßischen Staaten Norddeutschlands zuständig.44 Das 
preußische Handschriftenunternehmen wurde durch 
ein solches Vorhaben »nicht wesentlich« berührt, da 
das Projekt der Akademie auf »literarische deutsche 
Handschriften« des Mittelalters beschränkt war und 
damit alle nicht deutschen Bestände sowie Nach lässe 
und neuzeitliche Handschriften nicht berücksichtigte. 
Zudem plante man zwar eine zentrale Sammlung in 
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Berlin, aber an eine Publikation wurde vorerst nicht 
und langfristig nur nach Bedarf gedacht.45 Das Vorha-
ben wurde auch nach dem Ersten Weltkrieg weiterge-
führt, machte aber, wie es 1923 hieß, »trotz aller Bemü-
hungen nur geringe Fortschritte«. Das Archiv der Kom-
mission verfügte zu diesem Zeitpunkt über immerhin 
11.230 Beschreibungen.46 Am Ende, im Jahre 1944, la-
gen mehr als 19.000 Texte vor.47

     Die preußische Handschriftenkatalogisierung 
     vor dem Ende
Die in den 1890er Jahren begonnene allgemeine 
Handschriftenkatalogisierung in Preußen kam trotz 
gelegentlicher Wiederaufnahmeversuche nicht mehr 
vom Fleck. Nach über zwanzig Jahren Pause hatten 
sich die Bestände so verändert, dass eine einfache 
Fortsetzung ohnehin illusorisch schien. Zudem be-
hinderte die schwierige finanzielle Lage von Reich 
und Ländern nach dem Ersten Weltkrieg ein entspre-
chendes Vorhaben. 1921 beabsichtigte das preußische 
Kultusministerium, »in eine erneute Prüfung der An-
gelegenheit einzutreten«.48 Zwei Jahre später stellte 
der Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek 
indes fest, dass »wegen der seit der Unterbrechung 
des Unternehmens eingetretenen Bestandsverände-
rungen […] zeitraubende Feststellungen notwendig« 
seien.49 
      Einen vorerst letzten Versuch unternahm der Leiter 
der Berliner Handschriftenabteilung Hermann Dege-
ring, der sich im Juli 1923 mit einer Rundfrage an 272 
Bibliotheken wandte und immerhin 150 Antworten 
erhielt. Er plante, eine Handschriftenkommission und 
 eine Zentralstelle zur Erfassung der Bestände in Berlin 
zu bilden. Hinsichtlich der neuzeitlichen Nachlassbe-
stände wird in einem Schreiben aus dem Generaldirek-
torium der Preußischen Staatsbibliothek deutlich, dass 
»autographes Kleinzeug« aus Gründen der Finanzier-
barkeit des Vorhabens bei der Katalogisierung nicht 
berücksichtigt werden sollte.50 Über den Fortgang 
des Unternehmens schweigen die Akten.
      Das Althoffsche Projekt eines Gesamtkatalogs 
der Handschriftenbestände in Preußen scheiterte am 
Ende. Mit nur drei Bänden über die Göttinger Hand-
schriften, die Wilhelm Meyer 1893/94 publizierte, 
blieb es unvollendet und wurde aus inhaltlichen wie 
finanziellen Gründen später nicht weiter fortgeführt. 
Der Plan beruhte vor allem auf einer massiven Fehl-
einschätzung. Denn genau wie der preußische Ge-
samtkatalog wäre es ein Unternehmen für Jahrzehn-
te gewesen und hätte Unsummen verschlungen. Die 
Handschriften der deutschen Bibliotheken kumulativ 
und kooperativ zu verzeichnen, blieb indes ein Projekt, 
dessen Notwendigkeit unbestritten war.51 Es konnte 

aber erst in jenen Zeiten wieder aufgegriffen werden, 
die im Zeichen einer zwangsweise organisierten und 
ansatzweise umgesetzten Zentralisierung der Wissen-
schafts- und Bibliothekspolitik standen.

I m  Z e i c h e n  d e r  Z e n t r a l i s i e r u n g :  
» V e r z e i c h n i s  d e r  H a n d s c h r i f t e n  
i m  D e u t s c h e n  R e i c h «  ( 1 9 3 8 – 1 9 4 4 )

     Die Ausgangssituation in den 1930er Jahren
Der Gedanke einer einheitlichen und kooperativen 
Handschriftenverzeichnung war nach dem Scheitern 
des preußischen Handschriftenkatalogs nicht verges-
sen. So wurde das 1915 erneut erwähnte »Ideal einer 
völligen Erschließung unserer Handschriftenschätze« 
auch später regelmäßig beschworen.52 Nachdem das 
Althoffsche Projekt misslungen war, konnte man allen-
falls auf die nun auch schon älteren Gesamtverzeich-
nisse der Handschriftenkataloge vom Ende der 1880er 
Jahre blicken. Für die Kataloge einzelner Bibliotheken 
mangelte es indes an einheitlichen Regeln, es fehlte 
zudem ein Gesamtregister. Und es gab keine Institu-
tion, die sich für eine solche bibliothekarische Koor-
dinierungsaufgabe national zuständig fühlte. Es exis-
tierte schließlich keine zentrale »Auskunftsstelle«, für 
die 1915 einmal wieder die Berliner Königliche, die spä-
tere Staatsbibliothek, vorgeschlagen wurde.53

      Als besonders misslich wurde die deutsche Situa-
tion auch deshalb empfunden, weil das Ausland im 
Bereich der kooperativen Handschriftenkatalogisie-
rung weit voraus war. Anfang der dreißiger Jahre la-
gen in Italien siebzig und in Frankreich knapp fünf-
zig Bände mit Handschriftenbeschreibungen vor, und 
1931 beschloss auch die Königliche Akademie in Brüs-
sel,  einen Generalkatalog der Handschriften anzule-
gen. Hinzu trat, dass seit Ende der 1920er Jahre die Plä-
ne für einen universalen Handschriftenkatalog erneut 
aufgegriffen und auf dem Ersten Weltkongress für Bi-
bliothekswesen und Bibliographie in Rom diskutiert 
wurden.54 
      Auch in Deutschland wurden die Stimmen lauter, 
»endlich einmal ordnend in all die Anfänge zu einer 
Gesamtkatalogisierung der Handschriften einzugrei-
fen«,55 zumal man deutlich empfand, dass man bei 
solchen kooperativen Vorhaben hinter den Nachbarn 
»weit zurückgeblieben« sei.56 »Der Gedanke nationaler 
Gesamtverzeichnisse der Handschriften liegt mehr in 
der Luft als je«, notierte Heinrich Schreiber 1932/33 in 
einem programmatischen Beitrag.57 Auch »eine stär-
kere Rückkehr zum Studium der Handschriften als ei-
ner allgemeinen Tendenz unserer Zeit« schien für ein 
nationales Katalogisierungsvorhaben im Bereich der 
Handschriften zu sprechen. Als zusätzliches Argument 
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wurden die Zwänge wirtschaftlichen Arbeitens in den 
Bibliotheken vorgebracht. Schreiber wies vor allem 
darauf hin, dass es an einheitlichen Katalogisierungs-
regeln fehle, wovon vor allem die neueren Handschrif-
ten betroffen seien. Ihre Verzeichnung werde »schlecht 
und recht an die Praxis der Antiquariatskataloge ange-
lehnt«. Die Erschließung der neuzeitlichen Nachlässe 
sei aber besonders wichtig. »Wenn auch die neueren 
Handschriften in die Gesamtverzeichnung einbezogen 
werden, würde die Suche nach bestimmten Nachläs-
sen, nach den Originalen gelehrter Arbeiten, wie auch 
nach dem Briefwechsel bedeutsamer Persönlichkeiten, 
für Gelehrte und Bibliotheken wesentlich erleichtert«. 
In den 1930er Jahren war diese Ansicht durchaus noch 
nicht communis opinio, wie eine Bemerkung des Ber-
liner Handschriftenbibliothekars Hermann Degering 
im renommierten »Handbuch der Bibliothekswissen-
schaft« zeigt.58 Degering schrieb: »Die Katalogisierung 
der Autographen ist eine so einfache Sache, daß wir 
darüber mit wenigen Worten hinweggehen können.«
      Noch bevor Schreibers Ausführungen 1935 pu-
bliziert wurden, gab es bereits erste Fortschritte bei 
der Handschriftenerschließung zu verzeichnen. 1934 
erschien die als Einzelunternehmen durchgeführte 
Bestandsübersicht »Deutscher Dichterhandschrif-
ten« des Bibliothekars Wilhelm Frels. Der Autor hatte 
während seiner Recherchen seit 1926 insgesamt über 
1.000 Stellen befragt, davon 617 Bibliotheken, 161 Ar-
chive und 158 Museen. In dem Band waren die Hand-
schriften von über 2.100 deutschen Dichtern zwischen 
1400 und 1900 in Deutschland sowie in Österreich, der 
Schweiz und der Tschechoslowakei erhoben.59 Damit 
hatte er ein fachlich begrenztes Nachschlagewerk für 
Germanisten geschaffen, das Nachlässe und Auto-
graphen Institutionen übergreifend erfasste. Frels’ 
fachbezogene Bestandsübersicht blieb trotz gewisser 
Mängel lange Zeit beispielgebend und maßstabset-
zend.60 

     Planung und Realisierung eines 
     reichseinheitlichen Handschriftenkatalogs

Auch in einer anderen Beziehung bedeuteten die 
1930er Jahre bei der Handschriftenkatalogisierung 
einen Schritt nach vorn. Denn durch Erlass des preu-
ßischen Wissenschaftsministeriums vom 30. August 
1933 wurde innerhalb des Beirats für Bibliotheksan-
gelegenheiten eine dreiköpfige Kommission gebildet, 
welche die Fortsetzung der »zum Stillstand gekom-
menen Gesamtkatalogisierung der Handschriften des 
Preußischen Staates« anstoßen und begleiten sollte. 
Angesichts der fortschreitenden Arbeiten am Breslau-
er Handschriftenkatalog wolle man – so die offizielle 
Lesart – »mit Rücksicht auf spätere gleiche Unterneh-
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mungen bei anderen preußischen Bibliotheken der 
Zersplitterung vorbeugen und die Einheitlichkeit […] 
wahren«.61 Zusammengesetzt war diese Kommission 
aus dem Direktor der Staatsbibliothek, dem Leiter der 
dortigen Handschriftenabteilung sowie einem Biblio-
thekar aus Breslau.
      Diese Wiederaufnahme des Althoff-Projekts er-
folgte nicht zufällig im Jahr 1933. Sie stand in engem 
Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Wis-
senschafts- und Bibliothekspolitik. Den Kultusbehör-
den ging es um eine Zentralisierung des vorher föde-
ralistisch und damit dezentral strukturierten Wissen-
schaftsbetriebs. Diese Zentralisierung sollte einer ef-
fektiveren Steuerung, sparsameren Ausgaben poli tik 
und erleichterten Kontrolle dienen.62 So wurde die 
1933 gegründete Handschriftenkommission beim 
preußischen Beirat für Bibliotheksangelegenheiten 
mit dessen Umwandlung in ein Reichsorgan 1934 
zur Reichshandschriftenkommission erweitert.63 Das 
laufende Projekt des Breslauer Handschriftenkatalogs 
wurde fortgeführt, wobei der Reihentitel in »Verzeich-
nis der Handschriften im Deutschen Reich« entspre-
chend angepasst wurde. 1938 erschien der erste Band 
mit den Breslauer Handschriften.64 Noch im gleichen 
Jahr wurde infolge des »Anschlusses« Österreichs die 
Planung des Verzeichnisses ausgeweitet. Im Vorwort 
des 1942 erschienenen Katalogs der Grazer Bestände 
verbeugte sich der Bibliotheksdirektor aus der Steier-
mark: »Der erste Band des Kataloges war bereits [seit 
1935, E.G.] im Druck, als die Wiedervereinigung der 
Ostmark mit dem Reich und das verständnisvolle Ent-
gegenkommen der Preußischen Staatsbibliothek die 
Möglichkeit boten, den Katalog in vervollkommneter 
Form in das Verzeichnis der Handschriften im Deut-
schen Reich aufzunehmen.«65 1944 erschien als letzter 
Teil noch ein Band mit orientalischen Handschriften 
aus der Preußischen Staatsbibliothek.66 Danach wur-
de das Unternehmen kriegsbedingt abgebrochen.

     Richtlinien zur Handschriftenverzeichnung
Das erzwungene Ende der Handschriftenkatalogisie-
rung war sieben Jahre zuvor nicht absehbar gewesen. 
Im Gegenteil: In Erwartung einer positiven Entwick-
lung erläuterten die beiden Bandbearbeiter aus Bres-
lau und Graz, Willi Goeber und Anton Kern, im Jahr-
gang 1938 des »Zentralblatts für Bibliothekswesen« 
das Vorhaben.67 Beide stellten übereinstimmend fest, 
dass bisher »Fragen der Handschriftenkatalogisierung 
[…] auf den Fachtagungen und auch im Schrifttum 
 eine verhältnismäßig geringe Rolle« gespielt hätten.68 
Mit dem Vorhaben, das bewusst an die verdienstvol-
len Göttinger Bände Wilhelm Meyers anknüpfe, solle 
»die Handschriftenkatalogisierung in Deutschland auf 

eine neue Grundlage gestellt und in Zukunft kräfti-
ger gefördert werden«.69 Neben dem Gesamtkatalog 
der Druckschriften und dem der Wiegendrucke bilde 
dieses Verzeichnis nun eine dritte Säule der Gemein-
schaftsarbeit deutscher Bibliotheken. Beide Bearbei-
ter betonten die große Chance, zu einer einheitlichen 
Katalogisierung zu gelangen in einer »Zeit, in der zu 
leben wir das Glück haben«.70

      Zwei Jahre später, 1940, wurde auf dem Bibliothe-
kartag über ein Regelwerk für die Handschriftenkata-
logisierung gesprochen. Es referierten der Berliner Bi-
bliothekar und Brüder Grimm-Forscher Ludwig Dene-
cke sowie der Direktor der Handschriftensammlung 
der Wiener Nationalbibliothek Emil Wallner.71 Aus-
gangspunkt war die Feststellung, dass die vorliegen-
den Bände aus Breslau und Graz »nicht unerhebliche 
Unterschiede« aufwiesen, weil es bisher keine amt-
liche Instruktion gebe.72 Wallner war der einzige der 
zum neuen Handschriftenverzeichnis vortragenden 
Bibliothekare, der explizit die neueren Handschriften 
ansprach, bei denen man sich »kürzer fassen könne«. 
»Schreiben«, so stellte er fest, »sollen in einen Hand-
schriftenkatalog nicht aufgenommen, sondern in 
Auto graphen katalogen behandelt werden, da man 
sonst zu falschen Statistiken gelangt«.73 Das war frei-
lich eine bemerkenswerte Sicht auf die nach wie vor 
vernachlässigten Handschriften der Neuzeit. Sie wa-
ren kein Katalogisierungs-, dafür aber ein statistisches 
Problem. Denecke konstatierte das Fehlen von amtli-
chen Katalogisierungsregeln, wie sie beispielsweise 
in Frankreich seit 1884 vorlägen.74 Die schließlich von 
dem Direktor der Berliner Handschriftenabteilung 
Karl Christ, Denecke und Goeber ausgearbeiteten 
Richt linien gingen aus den Regeln der Handschriften-
abteilung der Preußischen Staatsbibliothek hervor. Bis 
zum Ende des Krieges gelangten sie zwar nicht mehr 
zur Anwendung, aber nach 1945 sollten sie zunächst 
als Norm weitergelten.75

      In der Zeit des Nationalsozialismus gelang die 
Wiederaufnahme der einstmals von Althoff initiier-
ten und nach der Jahrhundertwende ruhenden Pläne 
für eine kooperative Handschriftenkatalogisierung. 
Hintergrund dieser Maßnahme waren die generel-
len Bemühungen zur Zentralisierung der Kultusver-
waltung nach 1933, die sich auch im Bibliothekssektor 
niederschlugen. Deutschland war mit dem seit 1938 
erscheinenden reichsweit konzipierten Handschrif-
tenverzeichnis auf einem guten Weg, den Rückstand 
auf diesem Sektor gegenüber anderen west- und süd-
euro päischen Staaten aufzuholen. Es handelte sich 
um einen Modernisierungsschritt mit allerdings pro-
blematischen Folgen. Mit dem Zusammenbruch 1945 
wurden indes alle weiteren Publikationspläne erst 
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einmal obsolet. Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis 
man erneut über kooperative Vorhaben bei der Hand-
schriftenerschließung nachdenken konnte.76

        * Für ihre konstruktive Kritik danke ich Peter Blume (Wuppertal/
Köln) und Anja Platz-Schliebs (Aachen  /  Wuppertal).
                1 Ein nützlicher Überblick: Stolzenberg, Ingeborg: Autographen 
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